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Verordnung 

der Stadt Alzenau i. UFr. 
über das Verbot des Badens für die Baggerseen in der Flurabteilung 

"Nachtweide" ehemals Kiesgruben Herbert & Volz", Gemarkung Hörstein 
 

 
Die Stadt Alzenau i. UFr. erläßt auf Grund des Art. 27 Abs. 1 des Landesstraf- und 
Verordnungsgesetzes (LStVG) in der Fassung vom 10. Juni 1992 (BayRS 2011-2-I) 
folgende Verordnung: 
 

§ 1 
Badeverbot 

 
 
Zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit ist das Baden in den 
Baggerseen in der Flurabteilung "Nachtweiden, ehemals Kiesgruben "Herbert & 
Volz" verboten. 
 

§ 2 
Zuwiderhandlungen 

 
 
Jede vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung wird 
gem. Art. 27 Abs. 4 Ziff. 1 LStVG mit Geldbuße geahndet 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten und Geltungsdauer 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und gilt 20 
Jahre. 
 
Stadt Alzenau i.UFr. 
Alzenau, 13.11.1996 
 
gez. 
 
Dr. Gerhard Engel 
Erster Bürgermeister 
 
 


